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KUNDSCHAFTSAUFNAHME VON SCHULTHEISS UND RAT VON LUZERN FUER

BEAT II . ZURLAUBEN

"Wir . . . thuond kundt hiemit , das uff bittlich . . . anrüeffen des unseren . . .

Burgers , . . . Baltasar Pfyfferen  Appotteggers allhie , alls Vollmäch¬

tigem vermög uffgelegten Schyns von unsem G. L . A. E . . . . [Ammann (Stabführer)

und Rat ] der Statt Zug Jn Rammen unnd us bevelch sines . . . Schwageren , des

. . . Herren Haubtman Beaten II . Zur Lauben unnd sinen Mitterben [ nämlich

Heinrich I . und Elisabeth  Zurlauben ] , antreffendt den Span

entzwüschent . . . Allt Amman [ von Stadt und Amt Zug , Hptm . ] Ulrich Hegg¬

lin  eins , unnd . . . Aman [ von Stadt und Amt Zug , K o n r a d III . ] Zur Lau-

bens seligen Erben andertheils von wegen der bestallung und Kriegsolds des

Eidtgnösischen Regiments [ Zurlauben ] So A° 1625 Jn [den Diensten]

Franckhrych [ s ] [ ins Veltlin ] gezogen.

Nachvolgende Kundtschafft Hach Unser Statt bruch , Recht unnd gewonheit uf

unnd yngenormen ist , daruff bezügt.

Unser . . . Burger Jost Am R h y n damals gewesner Haubtman des alls die

haubtlütt des gesagten Hüwen geworbnen Regiments zuo Solothurn zuosamen kom¬

men; über die Jnsgmein des Uffbruchs halben nottwendigen Puncten betreffend

fürsichtige Rhaatschlagung zuo pflegen unnd sy sich anfangs der bestallung

der 1900 Kronen Circiter nit vemüegen , Sonder hierüber noch ein hundert Cro-

nen gmeinlich hierzuo ervordert , da aber Jnen ein abschlägige andtwort ervol-

get , syent sy darüber in gemein zuofriden gsyn , auch Jnen anderst nüt , dan



nach buochstablichem Inhalt der Ersten Capitulation bezallt worden syent.

Jtem das [ 1626 ] atls Hr . Commissari . . . des E s t an g s Jn Nammen Jhr . . .

Mayestet [Ludwigs  XIII . ] das Regiment abgedanakhet unnd daby der ver-

sambten haubtZeütten oder der AmbtsZütten . . . fürgetragen , ob sy vemers über

die bereit besehechne abzahZung ettwas vemers wegen diser Ihrer Jn werendem

Zug geZiesten diensten zuo vorderen habent , darüber sich die haubtZütt ins¬

gemein unnd sonderlich Jn gesagtem Uffbruch begriffen woll zuofriden . . . ze

syn erklärt unnd darüber billiche danckhsagung ervolgen lassen . Hiemit Endet

syn Züghen Sag . Wetliche Züghnus wir uff gesagter beghärenden Parthy wider

unserem gewonlichen Statt Secret Insigel usgevertiget unnd übergeben . . .

Rhaatschryber [ Ludwig C y s a t ] "

Original , mit Siegel - AH 56 , 221 - 222 - Blatt 222 r  leer
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